
Überweifung an die Ruhegehaltskalfe . M. 3,000,000.—
für 7 °/0 Gewinnanteil auf Vorzugsaktien . M. 134,400.—
für 40°/o Gewinnanteil auf Stammaktien . M. 26,880,000.—
als Vortrag auf neue Rechnung . M. 454,584.91

Wie die Vermögensüberficht zeigt, haben die Anlagekonten nicht unwefentliche 
Zugänge erfahren, deren Höhe Geh aus der gewaltigen Verteuerung jeglicher Neuan= 
fchaffungen erklärt.

Dadurch, daß nicht fämtliche Rohzucker* und Verbrauchszuckerfabriken der im 
vorigen Bericht erwähnten Zuckerwirtfchaftsltelle des Vereins der deutfehen Zuckerinduftrie 
beigetreten waren, welche nach Aufhebung der Zuckerzwangswirtfchaft den Übergang zu 
der erltrebten völlig freien Wirtfchaft erleichtern follte, haben fich im Laufe des Jahres 
mancherlei Mißftände ergeben, fo namentlich hinfidhtlich der Verteilung und Verteuerung 
des Verbrauchszuckers. In Erkenntnis der durch die geringe Rübenproduktion bedingten 
Zuckerknappheit haben wir uns während des ganzen Jahres die Belieferung der Bevölkerung 
mit Mundzucker in erfter Linie angelegen fein lalfen und zuckerverarbeitende Betriebe in 
weit geringerem Umfange bedacht, als dies unter der Zwangswirtfchaft angeordnet war. 
Der Verbrauchszuckerpreis für die der Zuckerwirtfchaftsltelle angefchlolfenen Betriebe überftieg 
bis zum 1. September 1922 nicht M. 2,600.— für 100 kg gemahlenen Melis ab Magdeburg. 
Die Regierung fah lieh fchließlich genötigt, die Einfuhr von Zucker freizugeben, um der 
vorhandenen Zuckernot abzuhelfen. Leider war die Einfuhr nicht, wie wir es zur 
Ermöglichung der Nachprüfung der Preife gefordert hatten, zentralifiert, fodaß Klagen über 
zu hohe Zudterpreife Händig zu verzeichnen waren. Diefe bedauerlichen Erfcheinungen 
find Veranlagung dafür gewefen, daß mit Wirkung vom 1. Oktober 1922 die Zwangs* 
bewirtfehaftung des Zuckers, wenn auch in etwas veränderter Form, neu eingeführt wurde. 
Die feitherigen Außenfeiter und diejenigen Fabriken, welche gleiche Vorteile wie jene durch 
ihr Außenfeitertum erltrebten, find durch Verordnung des Reidisernährungsminifteriums der 
Zuckerwirtfchaftslfelle zwangsweife angefdilolfen. Auch ift die Zuckerkarte mittlerweile 
wieder eingeführt, fodaß in Zukunft die gleichmäßige Verteilung des Verbrauchszudters 
gefiebert erfcheint. Unfere grundfätzliche Auffaftüng über jegliche Zwangswirtfchaft haben 
wir bereits in früheren Berichten dargelegt.

Frankenthal, den 15. Januar 1923.
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